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Stadt Augsburg 
 

 

Standesamt 
  

 

Informationspflichten bei der Erhebung von personenbezogenen Daten 
bei der betroffenen Person (Art. 13 DSGVO) 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit Verarbeitung personenbezogener Daten im Standesamt. 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Augsburg, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg,  
augsburg@augsburg.de, Telefon +49 821 324-0. Ein verschlüsseltes Kontaktformular 
(https://www.augsburg.de/kontakt/) finden Sie auf unserer Homepage. 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Stadtverwaltung Augsburg, Datenschutzbeauftragte/r, Hermanstraße 1, 86150 Augsburg, datenschutz@augsburg.de, 
Telefon +49 821 324-2666. 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Zwecke der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden dafür erhoben, um gesetzliche Aufgaben des Standesamts zu erfüllen. 
Zentrale Aufgabe des Standesamts ist dabei die Beurkundung des Personenstands einer 
Person nach Maßgabe des Personenstandsgesetzes (PStG). Darauf basierend werden die Personenstandsregister durch 
das Standesamt benutzt um personenstandsrechtliche Urkunden oder Auskünfte zu erteilen. Des Weiteren werden per-
sonenstandsrechtliche Erklärungen aufgenommen und Bescheinigungen ausgestellt. Auch ein Kirchenaustritt wird beim 
Standesamt auf- beziehungsweise entgegengenommen. 
 
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c 
und e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit dem PStG, der Personenstandsverordnung (PStV), Art. 4 
Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AGPStG), sowie entsprechenden internationalen Rege-
lungen und bezüglich des Kirchenaustritts aus Art. 3 Abs. 4 Kirchensteuergesetz (KirchStG) sowie aus Art. 5 Bayerisches 
Datenschutzgesetz (BayDSG). 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten bleiben bei der erhebenden Organisationseinheit. Darüber hinaus können in Abhängig-
keit des konkreten  Einzelfalls zur gesetzlichen Aufgabenerfüllung erforderliche Daten an eine oder mehrere der nachfol-
genden Stellen übermittelt werden: 

• andere Standesämter 

• Familiengerichte 

• Finanzämter 

• Ausländische Standesämter 

• Religionsgemeinschaften, die Körperschaft des öffentlichen Rechts sind 

• Gesundheitsbehörden 

• Ausländerbehörden 

• Zeugenschutzdienststelle 

• Landesjustizverwaltung 

• Aufsichtsbehörden 

• Staatsanwaltschaften 

• Meldebehörden 

• Statistisches Landesamt 

• Bundesnotarkammer, zentrales Testamentsregister 
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• Konsularische Vertretungen 

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

• Nachlassgerichte 

• Sonstige Behörden oder Gerichte 

• Jugendämter 

• Regierung von Mittelfranken 

• Hochschulen und andere Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben 

• Personen, die gemäß §§ 62 und 63 PStG ein Recht auf Auskunft haben. 
  
Neben den gesetzlich vorgegebenen Daten darf das Standesamt weitere beurkundete oder im Zusammenhang mit der 
Beurkundung erhobene Daten mitteilen, soweit diese zur gesetzmäßigen Aufgabenerfüllung der empfangenen Stelle 
erforderlich sind (§ 62 Abs. 4 PStV). 

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Bei Verarbeitungen, bei denen die Notwendigkeit der Übermittlung an ein ausländisches Standesamt vorliegt, erfolgt 
dies. Darüber hinaus findet keine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an ein Drittland/eine internationale 
Organisation statt. 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Personenstandsrechtliche Vorgänge sind, ausgenommen Unterlagen in den Sammelakten, beim Standesamt dauerhaft 
aufzubewahren. Je nach personenstandsrechtlichem Vorgang sind sie nach 30, 80 oder 110 Jahren dem Stadtarchiv zur 
Übernahme anzubieten. Protokollierungen werden 4 Jahre, nach Ablauf des Jahres, in dem der Zugriff erfolgt ist, aufbe-
wahrt und anschließend vernichtet. Kirchenaustritte sind 30 Jahre aufzubewahren und können anschließend vom Stadt-
archiv übernommen werden.  

8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespei-
cherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses Auskunftsrecht in bestimmten Fällen einge-
schränkt oder ausgeschlossen sein kann (vgl. insbesondere Art. 10 BayDSG). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 
DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlan-
gen (Art. 17 und 18 DSGVO).  
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Daten-
verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Daten-
übertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
 
Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie die Verarbeitung Sie betreffender personen-
bezogener Daten durch uns zudem jederzeit widersprechen (Art. 21 DSGVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen, verarbeiten wir in der Folge diese Daten nicht mehr. 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Vo-
raussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz 
(https://www.datenschutz-bayern.de/service/). 
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9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem PStG sowie der PStV jeweils in 
Verbindung mit Art. 4 BayDSG und § 2 Abs. 2 Verordnung zur Ausführung des Kirchensteuergesetz. Die Stadt Augsburg 
benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag zu bearbeiten.. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, 

• kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 

• kann gem. § 70 PStG ein Bußgeld verhängt werden. 

• können folgende Maßnahmen ergriffen werden: Erhebung eines Zwangsgeldes gem. § 69 PStG. 

10. Widerrufsrecht bei Einwilligung (Art. 13 Abs. 2 Buchst. c DSGVO) 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt Augsburg durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können 
Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  
 


